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Bundesland Höhe Förderung/Voraussetzung Antrag 
 

Besonderheit 
 

Baden-Württemberg 
 9.000 Euro für 3 Monate mit bis zu 5 Beschäftigten 

 15.000 Euro für 3 Monate mit bis zu 10 Beschäftigten 

 30.000 Euro für 3 Monate mit bis zu 50 Beschäftigten 

Link 

Der Antrag muss über bw-soforthilfe.de digital eingereicht werden. 

Bayern 

 Bis zu 5 Erwerbstätige: 5.000 Euro 

 Bis zu 10 Erwerbstätige: 7.500 Euro 

 Bis zu 50 Erwerbstätige: 15.000 Euro 

 Bis zu 250 Erwerbstätige: 30.000 Euro 

Link 

 

Berlin 
 für Unternehmen bis 5 Beschäftigte 5.000 EUR aus 

Landesmitteln sowie weitere bis zu 9.000 EUR aus 
Bundesmitteln 

Link 
100 Mio Euro stehen im laufenden Jahr zur Verfügung 

Brandenburg 

 Bis zu 2 Erwerbstätige bis zu 5.000 Euro 

 Bis zu 5 Erwerbstätige bis zu 10.000 Euro 

 Bis zu 15 Erwerbstätige bis zu 15.000 Euro 

 Bis zu 50 Erwerbstätige bis zu 30.000 Euro 

 Bis zu 100 Erwerbstätige bis zu 60.000 Euro 

Link 

 

Bremen 
 Bis zu 10 Erwerbstätige bei bis zu 2 Mio Umsatz bis zu 

5.000 Euro 
Link 

In begründeten Einzelfällen bis zu max. 20.000 Euro bei 
entsprechenden Nachweisen. 

Hamburg 

 2.500 Euro (Solo-Selbständige) 

 5.000 Euro (weniger als 10 Mitarbeiter) 

 10.000 Euro (10 bis 50 Mitarbeiter) 

 25.000 Euro (51 bis 250 Mitarbeiter) 

Link 

Anträge ab KW 14 möglich  

Hessen 
 0 bis 5 Arbeitnehmer: 10.000 Euro 

 6 bis 10 Arbeitnehmer: 20.000 Euro 

 11 bis 50 Arbeitnehmer: 30.000 Euro 

Link 

Beantragung ab dem 30.03 möglich  

Mecklenburg-
Vorpommern                   

 Die Höhe der Soforthilfe ist gestaffelt nach der Zahl 
der Beschäftigten: 

 - Bis zu 5 Beschäftigte bis zu 9.000,00 Euro 

 - Bis zu 10 Beschäftigte bis zu 15.000,00 Euro 

 - Bis zu 24 Beschäftigte bis zu 25.000,00 Euro 

 - Bis zu 49 Beschäftigte bis zu 40.000,00 Euro  
 
 

Link 

Die Antragsvormerkung ist bereits möglich. Antragsformulare stehen 
voraussichtlich ab dem 1. April 2020 zur Verfügung 

 

https://bw-soforthilfe.de/
https://bw-soforthilfe.de/
https://www.stmwi.bayern.de/soforthilfe-corona/
https://www.ibb.de/de/foerderprogramme/corona-zuschuss.html
https://www.ilb.de/media/dokumente/dokumente-fuer-programme/dokumente-mit-programmzuordnung/wirtschaft/zuschuesse/soforthilfe-corona-brandenburg/antrag-soforthilfe-corona-brandenburg.pdf
https://www.bremen-innovativ.de/wp-content/uploads/2020/03/Antrag-BAB-Corona-Soforthilfe-Programm_v1.pdf
https://www.ifbhh.de/foerderprogramm/hcs
http://www.rpkshe.de/coronahilfe/
https://www.lfi-mv.de/foerderungen/corona-soforthilfe/
https://www.gsa-schwerin.de/startseite/aktuelles/detailansicht/news/zuwendungen-zur-vermeidung-von-liquiditaetsengpaessen-aufgrund-der-corona-pandemie.html
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Niedersachsen 

 Bis 5 Beschäftigte: 3.000 Euro 

 Bis 10 Beschäftigte: 5.000 Euro 

 Bis 30 Beschäftigte: 10.000 Euro 

 Bis 49 Beschäftigte: 20.000 Euro 

Link 

 

Nordrhein-Westfalen 
 Bis 5 Mitarbeiter: 9.000 Euro (Bundesleistung) 

 Bis 10 Mitarbeiter: 15.000 Euro (Bundesleistung) 

 Bis 50 Mitarbeiter: 25.000 Euro (Landesleistung) 

Link 

 

Rheinland-Pfalz 

 Bis zu 5 Beschäftigte: 9.000 Euro Bundeszuschuss + 
10.000 Euro Sofortdarlehen bei Bedarf (max. 19.000 
Euro) 

 Bis zu 10 Beschäftigte: 15.000 Euro Bundeszuschuss + 
10.000 Euro Sofortdarlehen bei Bedarf (max. 25.000 
Euro) 

 Bis zu 30 Beschäftigte: 30.000 Euro Sofortdarlehen 
des Landes zzgl. Landeszuschuss über 30 % der 
Darlehenssumme 

 Die Sofortdarlehen haben eine Laufzeit von 6 Jahren 
und sind bis Ende des 2021 zins- und tilgungsfrei. 

Link 

Beantragung ist ab dem 30.03 möglich 

Saarland 
 Bis zu 10 Beschäftige von 3.000 Euro bis zu 10.000 

Euro 
Link 

max. 700.000 Euro Umsatz oder 350.000 Euro Bilanzsumme im Jahr 

Sachsen 
 Zinsloses Darlehen bis zu 50.000 € möglich 

Link 
Sachsens Wirtschaftsministerium verweist auf die Soforthilfe des 
Bundes.  

Sachsen-Anhalt 

 Bis zu 5 Mitarbeitern: bis zu 9.000 Euro 

 6 bis 10 Mitarbeitern: bis zu 15.000 Euro 

 11 bis 25 Mitarbeitern: bis zu 20.000 Euro 

 26 bis 50 Mitarbeitern: bis zu 25.000 Euro 

Link 

Beantragung ist ab dem 30.03. möglich  

Schleswig-Holstein 
 2.500 Euro für Solo-Selbstständige 

 5.000 Euro für Unternehmen mit bis zu 5 Mitarbeiter 

 10.000 Euro bei bis zu 10 Mitarbeiter 

Link 

 

Thüringen 
 Bis 5.000 bis zu 30.000 Euro (für Unternehmen von 1 

bis zu 50 Mitarbeitern) 
Link 

 

https://www.soforthilfe.nbank.de/
https://soforthilfe-corona.nrw.de/
https://isb.rlp.de/
https://www.saarland.de/dokumente/res_wirtschaft/Antrag_Soforthilfe.pdf
https://www.sab.sachsen.de/f%C3%B6rderprogramme/sie-ben%C3%B6tigen-hilfe-um-ihr-unternehmen-oder-infrastruktur-wieder-aufzubauen/sachsen-hilft-sofort.jsp
https://www.ib-sachsen-anhalt.de/coronavirus-informationen-fuer-unternehmen
https://www.ib-sh.de/aktuelles/news/aktuelle-meldung/antrag-auf-gewaehrung-einer-soforthilfe/
https://aufbaubank.de/Foerderprogramme/Soforthilfe-Corona-2020#download

